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Verordnung zum Schutz des Pfäffikerseegebietes
(Natur- und Landschaftsschutzgebiet von
überkommunaler Bedeutung)
Gemeinden Wetzikon, Pfäffikon, Seegräben. Gebiete 
Robenhausen, Bol, Blattacher-Tüfi, Güllenstrasse, 
Strübel und Seehalden, Anpassung von Zonen-
abgrenzungen

(Änderung vom 16. Dezember 2009)

Die Baudirektion und die Volkswirtschaftsdirektion erliessen mit
Verfügung Nr. 26 vom 27. Mai 1999 die Verordnung zum Schutz des
Pfäffikerseegebietes. Die Verordnung weist die Natur- und Kultur-
landschaft rund um den Pfäffikersee und des Torfrieds im Norden ver-
schiedenen Naturschutz- und Landschaftsschutzzonen mit differen-
zierten Schutzzielen und Schutzmassnahmen zu.

Im Rahmen der Landumlegung Robenhausen konnten in Abspra-
che mit den neuen Grundeigentümern Anpassungen und Verbesserun-
gen der Zonenabgrenzungen und Zoneneinteilungen in den Gebieten
Robenhausen, Bol, Blattacker-Tüfi und Güllenstrasse erreicht wer-
den.

Im Gebiet Strübel wurde mit den heutigen technischen Hilfsmit-
teln (Luftbild, GPS) festgestellt, dass die Abgrenzung der Natur-
schutzzone I und entsprechend der Umgebungsschutzzone IIA nicht
der im Rahmen der Erarbeitung der Schutzverordnung im Feld mit
den Eigentümern und Bewirtschaftern festgelegten Abgrenzung ent-
spricht. Die Abgrenzung wird daher entsprechend den Begehungspro-
tokollen von 1999 angepasst.

Im Gebiet Seehalden wurde für die bestehende Obstanlage in der
Naturschutzumgebungszone IIA eine Ausnahmebewilligung bis zur
Remontierung erteilt. Diese erfolgt nun im Winter 2010/11. Dabei
zeigte sich, dass die schematische Abgrenzung der Zone IIA nicht
zweckmässig ist und eine Anpassung obstbautechnisch sinnvoll und
naturschutzrechtlich vertretbar ist.

Die Baudirektion,

gestützt auf Art. 18 ff. des Bundesgesetzes über den Natur- und Hei-
matschutz (NHG) und §§ 203, 205 und 211 des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG),
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verfügt:

I. Die Verordnung zum Schutz des Pfäffikerseegebietes vom
27. Mai 1999 wird in den Gebieten Robenhausen, Bol, Blattacher-Tüfi,
Güllenstrasse, Strübel und Seehalden gemäss Planbeilagen Nrn. 1–6
Mst. 1 :2500 geändert.

II. Diese Verordnungsänderung tritt sofort in Kraft.

III. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, mit schriftlicher Begründung beim Regie-
rungsrat, 8090 Zürich, Rekurs erhoben werden. Der Rekurs muss ei-
nen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene
Verfügung ist beizulegen. Beweismittel sind genau zu bezeichnen und
soweit möglich beizulegen. Rekursentscheide sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Allfälligen Rekursen kommt gemäss § 211 Abs. 4 PBG keine auf-
schiebende Wirkung zu.

Zürich, 16. Dezember 2009

Baudirektion
Kägi
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Kanton Zürich
Gemeinden Seegräben und Wetzikon

Verordnung zum Schutz des Päffikerseegebietes
(BDV/VDV Nr. 26 vom 27. Mai 1999)

Naturschutzzonen

Zusatzinformationen

Gemeindegrenze

Neuzuteilung Landumlegung Robenhausen 2008

Änderungsperimeter

Änderung BDV Nr. 9061 vom 16. Dezember 2009
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